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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1963

Norm

StPO §258 Abs2 Bb

StPO §270 Z7

StPO §281 Z5

Rechtssatz

Die Urteilsgründe sind dann als unzureichend auszusehen, wenn sie auf Erfahrungssätzen aufbauen, die nicht

anerkannt sind oder deren Tragweite falsch eingeschätzt wird. Eine Beweisführung, die auch deren Tragweite falsch

eingeschätzt wird. Eine Beweisführung, die auch nur eine falsche Prämisse enthält, muß als fehlerhaft bezeichnet

werden. Um dem Vorwurf einer unzureichenden Begründung zu entgehen, müssen daher die Urteilsgründe erkennen

lassen, daß von allen Erfahrungssätzen, die insbesondere die Wissenschaft und die Kriminalistik dem Richter zur

Verfügung stellen, auch tatsächlich Gebrauch gemacht wurde.
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